
 

 

Wirtschaftssatzung 
 

der Handelskammer Hamburg für das Geschäftsjahr 2011 
 

 
 
Das Plenum der Handelskammer Hamburg hat am 04. November 2010 gemäß den §§ 3 und 
4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern 
(IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBI. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Vierten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechlicher Vorschriften vom 11. 
Dezember 2008 (BGBI. I, S 2418), folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2011 
beschlossen:  
 
 
 
 
I. Wirtschaftsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird 
 
1.   im Erfolgsplan mit der Summe der Erträge in Höhe von       43.880.000 Euro
  
            mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von  43.880.000 Euro 
            mit dem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von  0 Euro 
 
2.  im Finanzplan 
            mit der Summe der Investitionseinzahlungen in Höhe von    3.500.000 Euro 
            mit der Summe der Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.180.000 Euro 
 
            mit der Summe der Einzahlungen in Höhe von    6.687.000 Euro 
            mit der Summe der Auszahlungen in Höhe von  3.180.000 Euro 
 
festgestellt. 
 
 
 
 
II. Beitrag 
 
1. IHK-Zugehörige, die nicht im Handelsregister oder im Genossenschaftsregister 

eingetragen sind und deren Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, 
5.200 € nicht übersteigt, sind vom Beitrag freigestellt. 
 
Von nicht im Handelsregister eingetragenen natürlichen Personen, soweit sie ihr 
Gewerbe nach dem 31. Dezember 2003 angezeigt haben und in den letzten fünf 
Wirtschaftsjahren weder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
oder selbstständiger Arbeit erzielt haben noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar 
oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, wird im Geschäftsjahr 
ihrer Betriebseröffnung und im darauf folgenden Jahr ein Grundbeitrag und eine 
Umlage, in den zwei weiteren Jahren eine Umlage nicht erhoben, wenn ihr Gewerbe-
ertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000 € nicht übersteigt. 

 



2. Als Grundbeiträge sind zu erheben von 
 
2.1 Nichtkaufleuten 
 

a) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb,  
bis 25.000 €, soweit nicht die Befreiung nach Ziffer 1. eingreift,             51,00 € 

 
b) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, 

über 25.000 € und bis 50.000 €                                                           102,00 € 
 
c) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, 

über 50.000 € und bis 75.000 €      153,00 € 
 

2.2 Kaufleuten mit einem Verlust oder mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise 
Gewinn aus Gewerbebetrieb, bis 75.000 €, soweit nicht die Befreiung nach 
Ziffer 1. eingreift,                                 153,00 € 

 
2.3. allen Gewerbetreibenden mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn  

aus Gewerbebetrieb, über 75.000 € und bis 500.000 €   307,00 €
          

2.4.  allen Gewerbetreibenden mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn  
aus Gewerbebetrieb, über 500.000 €     614,00 € 

 
2.5. allen Gewerbetreibenden, die nicht nach Ziffer 1. vom Beitrag befreit 

sind und zwei der drei nachfolgenden Kriterien erfüllen: 
 

- mehr als 25.000.000 € Bilanzsumme gemäß § 266 HGB 
- mehr als  50.000.000 € Umsatz gemäß § 141 AO 
- mehr als  800 Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB 
auch wenn sie sonst nach Ziffern 2.1. - 2.3. zu veranlagen  wären            614,00 € 

 
3. Als Umlagen sind zu erheben 0,28 % des Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus 

Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die 
Bemessungsgrundlage einmal um einen Freibetrag von 15.340 € für das 
Unternehmen zu kürzen. Für Betriebe, die in mehreren Handelskammerbezirken 
beitragspflichtig sind, wird der beitragsrelevante Ertrag/Gewinn anteilig nach dem 
Verhältnis des auf den jeweiligen Handelskammerbezirk entfallenden 
Gewerbeertrags - ersatzweise des Gewinns aus Gewerbebetrieb – berechnet; 
maßgeblich dafür sind die Mitteilungen der Finanzverwaltung über die Zerlegung der 
Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz. 

 
4. Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2011 (Geschäftsjahr). 
 
5. Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb für das Bemessungsjahr 

nicht bekannt ist, wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf 
der Grundlage des letzten der IHK vorliegenden Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus 
Gewerbebetrieb erhoben. 

 
Hamburg, 04.11.2010 

 
 
 
    
                 Frank Horch     Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz  
               Präses      Hauptgeschäftsführer   



Euro Euro Euro

1. 43.444.344,98 44.120.000,00 35.325.000,00

2. 5.086.326,78 4.367.500,00 4.439.000,00

3. 891.795,90 571.000,00 652.000,00

4. -3.923,91 0,00 0,00

5. 0,00 0,00 0,00

6. 1.556.326,47 941.500,00 932.000,00

591.245,96 378.000,00 320.000,00

18.511,44 0,00 0,00

50.974.870,22 50.000.000,00 41.348.000,00

7.

a) 1.010.198,31 991.700,00 990.000,00

b) 4.353.237,38 4.957.300,00 5.096.000,00

8.

a) 12.954.640,48 13.277.100,00 13.842.000,00

b) 7.039.051,41 7.220.200,00 4.916.000,00

9.

a) 1.046.569,80 1.160.000,00 1.203.000,00

b) 0,00 0,00 0,00

10. 13.747.466,27 13.483.700,00 14.290.000,00

40.151.163,65 41.090.000,00 40.337.000,00

10.823.706,57 8.910.000,00 1.011.000,00

11. 0,00 0,00 0,00

12. 3.124.772,20 2.220.000,00 2.450.000,00

13. 261.257,03 211.500,00 82.000,00

14. 508.838,45 400.000,00 400.000,00

15. 121,76 0,00 3.000.000,00

2.877.069,02 2.031.500,00 -868.000,00

13.700.775,59 10.941.500,00 143.000,00

16. 407.935,31 0,00 0,00

17. 407.935,31 19.500.000,00 0,00

0,00 -19.500.000,00 0,00

18. 6.237,04 0,00 0,00

19. 142.501,43 141.500,00 143.000,00

20. 13.552.037,12 -8.700.000,00 0,00

21. 292.017,57 0,00 0,00

0,00 16.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 16.500.000,00 0,00

10.400.000,00 7.800.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00

9.400.000,00 7.800.000,00 0,00

24. 3.444.054,69 0,00 0,00

Erfolgsplan 2011 Ist 2009 Plan 2010

inkl. Nachtrag

Plan 2011

Erträge aus Handelskammer-Beiträgen

Erträge aus Gebühren

Erträge aus Entgelten

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen

Leistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

- davon: Erträge aus Erstattungen

- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen

Betriebserträge

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Personalaufwand

Gehälter

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

Unterstützung

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Handelskammer üblichen Abschreibungen nicht

überschreiten

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des

Finanzanlagevermögens

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des

Umlaufvermögens

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Sonstige Steuern

Jahresergebnis

Ergebnisvortrag

22. Entnahmen aus Rücklagen

a) aus der Ausgleichsrücklage

b) aus anderen Rücklagen

Ergebnis

23. Einstellungen in Rücklagen

a) in die Ausgleichsrücklage

b) in andere Rücklagen



Euro Euro Euro

1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten 13.552.037,12 10.800.000,00 0,00

2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des

Anlagevermögens

1.117.171,85 1.160.000,00 1.203.000,00

2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -16.032,80 -16.000,00 -16.000,00

3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/ der RAPs 1.948.649,97 1.500.000,00 2.000.000,00

4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) [bspw.

Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]

0,00 xxx xxx

5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des

Anlagevermögens

6.687 xxx xxx

6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus

Handelskammer-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.

-1.756.419,50 xxx xxx

7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus

Handelskammer-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-194.228,81 xxx xxx

8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten 0,00 xxx xxx

9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 14.657.864,83 13.444.000,00 3.187.000,00

10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des

Sachanlagevermögen

0,00 0,00 0,00

11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1.119.276,80 -1.170.000,00 -540.000,00

12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen

Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00

13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen

Anlagevermögens

-98.222,20 -130.000,00 -140.000,00

14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des

Finanzanlagevermögens

0,00 0,00 3.500.000,00

15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.458.224,29 -6.200.000,00 -2.500.000,00

16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -7.675.723,29 -7.500.000,00 320.000,00

17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0,00 0,00 0,00

17. b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 0,00 0,00 0,00

18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 0,00 0,00 0,00

19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

(Summe der Zeilen 9, 16 und 19)

6.982.141,54 5.944.000,00 3.507.000,00

xxx = Positionen entfallen im Plan

Plan 2011
Finanzplan 2011

Ist 2009 Plan 2010

incl. Nachtrag


